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Steirische Landesmeisterschaft PONY 2010:  Rot Änderungen 2010 
 
ALLGEMEINES gültig für alle Meisterschaften: 
Vor Beginn des ersten Meisterschaftsbewerbes wird das Stockmaß des Kleinpferdes überprüft! 
Teilnehmeranzahl lt. allgemeinen Durchführungsbestimmungen. 
 
 
Austragungsmodus: (Aufgabe berichtigt von Fr. Stuckel, Juni 2010) 
 
1. DRESSUR PONY Jugend  
 

Startberechtigung:  
Startberechtigt in der Dressurmeisterschaft sind nur Kleinpferde mit einer P-Kopfnummer (lt. ÖTO 
Toleranzgrenze §900) und  Reiter die im laufenden Kalenderjahr nicht älter als 16 Jahre sind mit einer 
gültigen Startkarte oder Lizenz lt. ÖTO §18. 
 
a)   Die Meisterschaft wird in zwei Teilbewerben (Klasse A und Klasse L) ausgetragen, die an 

getrennten Tagen zu reiten sind. Dabei kommt im ersten Teilbewerb die Aufgabe P5, im 
zweiten Teilbewerb die Aufgabe P6 zur Austragung.  

b) Die Startreihenfolge für den zweiten Teilbewerb ergibt sich aus der Umkehrung der 
Ergebnisliste des ersten Teilbewerbes. 

c) Landesmeister ist derjenige Bewerber mit der höchsten Bewertungssumme aus den beiden 
Teilbewerben. Bei Punktegleichheit entscheidet auf allen Plätzen die Bewertung der zweiten 
Teilprüfung. 

d) In beiden Teilbewerben ist das Richtverfahren B anzuwenden. 
 
 

2. SPRINGEN PONY Jugend  
 

Startberechtigung  
Startberechtigt sind alle Kleinpferde (lt. ÖTO Toleranzgrenze §900) und  Reiter die im laufenden 
Kalenderjahr nicht älter als 16 Jahre sind mit einer gültigen Startkarte oder Lizenz lt. ÖTO §18.  
 
a) Die Meisterschaft (offen nur für Meisterschaftsteilnehmer) wird in der Klasse A und Klasse L, 

zwei Standardspringprüfungen (RV A2) ausgetragen, wobei die beiden Teilbewerbe an 
getrennten Tagen zu reiten sind. Bei Punktegleichheit auf den ersten drei Plätzen gibt es ein 
einmaliges Stechen.  

b) Die Startreihenfolge im 1. TB Los im 2. TB  gestürzte Reihenfolge aus der Ergebnisliste des 1. 
TB. 
 

2. VIELSEITIGKEIT PONY Allg. Klasse 
 VIELSEITIGKEIT PONY Jugend  
 

Startberechtigung Pony Jugend: 
Startberechtigt sind alle Kleinpferde (lt. ÖTO Toleranzgrenze §900) und  Reiter die im laufenden 
Kalenderjahr nicht älter als 16 Jahre sind mit einer gültigen Startkarte oder Lizenz lt. ÖTO §18.  
 
Startberechtigung Pony Allg. Klasse: 
Startberechtigt sind alle Kleinpferde (lt. ÖTO Toleranzgrenze §900) und Reiter die im laufenden 
Kalenderjahr älter als 16 Jahre sind  mit einer gültigen Startkarte oder Lizenz lt. ÖTO §18.  
 
a) Die Meisterschaften (Jugend und Allg. Klasse) werden in der Klasse A (Pony) - entspricht der 

Klasse A-leicht ausgetragen, gemäß § 903 ÖTO. 
 
 


